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Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch

Amts- und Mitteilungsblatt

43. Jahrgang                                                             19.06.2020                                                          Nummer 1090

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

aufgrund der aktuellen Lage bleibt die Verwaltungsgemein-
schaft Höchstadt a. d. Aisch bis auf weiteres nur bedingt für 
den Parteiverkehr zugänglich und geöffnet. 

Es wird darum gebeten, vorab telefonisch Kontakt zu den 
jeweiligen Sachbearbeitern aufzunehmen:

Amt                           09193 -
Amtsblatt                       629-28 (vormittags)
Anordnungen / Hundesteuer         629-57
Bauverwaltung / Baurecht           629-24
Einwohnermelde- /
Passamt / Ordnungsamt            629-32, -34
Herstellungsbeiträge               629-52 (vormittags)
Kasse                          629-40, -41
Liegenschaften                   629-25
Personalverwaltung                629-36, -37
                              (vormittags)
Standesamt / Soziale Angelegenheiten  629-33
Steuern / Abgaben / Gebühren       629-42, -43
                              (vormittags)
Zentrale Dienste                  629-0

Die Kontaktdaten können auch der Homepage der Verwal-
tungsgemeinschaft (www.vg-hoechstadt.de) entnommen 
werden. 

Durch die Zugangsbeschränkung in der Anzahl von Bürge-
rinnen und Bürgern und um ein damit evtl. verbundenes 
Warten im Außenbereich zu verhindern, bitten wir darum, 
mit den Sachbearbeitern Termine zu vereinbaren. 

Der Zutritt zum VG-Gebäude wird nur mit Mund- und 
Nasenschutz gestattet. Anfallende Zahlungen für Amts-
handlungen, die vor Ort zu tätigen sind, sind vorrangig elek-
tronisch zu tätigen.

Um Beachtung und Verständnis wird gebeten.

Bruckmann
Gemeinschaftsvorsitzende
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Anzeige

Hallo Mailach und Umgebung!
Am 02.03.2020 habe ich mein neues Kosmetikstudio in Mailach 51 eröffnet.

Neueröffnung in Mailach
Zum Kennenlernen lade ich euch alle
zur Einweihungsparty am 21.3.20

ab 12:00 Uhr zu einem Gläschen Sekt ein.

Meine Dienstleistung beinhaltet:

- med. Fußpflege
- Nagelmodellage
- Neueste Technik u. Permanent Make-up
- Microneedling
- Mesotixsystem
- Aquafaciale
- Sauerstoffbehandlung
- und zu guter letzt, Faltenunterspritzungen mit Hyaluronfüller,
  sowie Botox von unserer erfahrenen Ärztin Dr. Anette Zimmermann.

Ich freue mich auf Euer Kommen!

Eva Mateja-Krafft

91475 Lonnerstadt
Mailach 51
info@beauty-cosmetics-eva.de

by Eva Mateja-Krafft

facebook.com/BeautyCosmeticsEva

www.beauty-cosmetics-eva.de

Tel. 09193 / 7840

Institut für

med. Care Cosmetic

Permanent 

Make-Up

Microneedling

Fadenlifting

kosmetische

Behandlungen
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	 	Pflichten	von	Grundstücks-
    eigentümern unbebauter
	 	 	 	Grundstücke
Aus gegebenem Anlass weisen wir die Eigentümer von un-
bebauten Baugrundstücken darauf hin, dass auf diesen 
Grundstücken auch 

•  überhängende Äste geschnitten werden müssen
•  Gehwege sauber zu halten sind
•  die Rinne freizuhalten ist und
•  die Grundstücke zu mähen sind

Um Beachtung wird gebeten.

Ordnungsamt

  Achtung Waldbesitzer

Aus aktuellem Anlass erinnern wir Grundstücks- und Wald-
besitzer an ihre Verkehrssicherungspflicht für Bäume entlang 
von Straßen, sowie Geh- und Radwegen (auch Feldwege).

Grundstückseigentümer und Waldbesitzer sind verpflichtet, 
abgestorbene Bäume und Totholz in Bäumen im Grenz- 
oder im so genannten Fallbereich entlang öffentlicher Stra-
ßen und Wege, die Fußgänger, Radfahrer und den fließen-
den Verkehr gefährden oder beeinträchtigen können, zu be-
seitigen. Sie haften auch bei Schadensersatzansprüchen.

Für eventuelle Arbeiten im Straßenraum oder im Straßen-
randbereich ist eine verkehrsrechtliche Anordnung oder ei-
ne Verkehrssicherung erforderlich.

Nähere Auskunft erteilt die Verwaltungsgemeinschaft 
Höchstadt a.d.Aisch, Ordnungsamt, Tel.: 09193/62934. 

	 	Veröffentlichungen
    des Standesamtes

Es werden nur die Beurkundungen veröffentlicht, für die ein 
ausdrückliches Einverständnis vorliegt.

Eheschließungen 
15.05.2020 in Höchstadt a.d. Aisch
Markus Günther Diller und Christina Heubeck, Hart-
mann-Schedel-Str. 2, Uehlfeld 

14.05.2020 in Lonnerstadt
Uwe Oskar Zehner Demantsfürth 18, Uehlfeld und Stefanie 
Birgit Himpel, Ringstr. 10, Lonnerstadt

30.04.2020 in Mühlhausen
Jürgen Theo Stritter und Angelika Bitzmann-Kolrep, Haupt-
str. 36, Mühlhausen
   

Sterbefälle  
04.06.2020 in Gremsdorf
Albert Otto Neubauer, 80 Jahre alt, Eustachius-Kugler-Str. 
1, Gremsdorf

Redaktionsschluss
des Amts- und Mitteilungsblattes ist am
Montag,	29.	Juni	2020,	um	12.00	Uhr.

Erscheinungstag:	Freitag,	03.	Juli	2020.

04.06.2020 in Vestenbergsgreuth
Friedrich Thomas Böttner, 50 Jahre alt, Hauptstr. 2a, Ves-
tenbergsgreuth

28.05.2020 in Vestenbergsgreuth, Pretzdorf
Hans Werner Sachs, 69 Jahre alt, Pretzdorf 1, Vestenbergs-
greuth

13.05.2020 in Gremsdorf
Wilhelm Ebersberger, 83 Jahre alt, Eustachius-Kugler-Str. 1, 
Gremsdorf

08.05.2020 in Lonnerstadt
Erika Margareta Bonk, geb. Stark, 91 Jahre alt, Am Sport-
platz 1, Lonnerstadt

23.04.2020 in Lonnerstadt
Johann Michael Hülß, 87 Jahre alt, Hauptstr. 11, Lon-
nerstadt

30.03.2020 in Gremsdorf
Margarete Gerlinde Seiler, 64 Jahre alt, Eustachius-Kug-
ler-Str. 1, Gremsdorf

GEMEINDE

GREMSDORF

  Rathaus ist wieder
	 	 	 	regulär	geöffnet
Das Rathaus ist wieder zu den bekannten Zeiten für Sie 
geöffnet. 

Bitte	melden	Sie	sich	vorher	 telefonisch	 im	Rathaus	
an,	damit	der	Personenkreis,	der	gleichzeitig	im	Rat-
haus	ist,	überschaubar	bleibt	und	nachvollzogen	wer-
den	kann.		
Bitte beachten Sie, dass der Zugang nur unter Einhal-
tung	 der	 gültigen	 Hygienevorschriften	 (tragen	 von	
Mund-	 und	Nasenbedeckung	 sowie	 Abstand	 einhal-
ten) zulässig ist.

Für Ihre Anliegen steht das Rathaus wie folgt zur Verfügung:

Email:       rathaus@gremsdorf.de
Tel:         09193 8343 (während der Amtsstunden)
Fax:        09193 698588
Mobil:       0179 2331444 (nur in dringenden Fällen)
Post:        Gemeinde Gremsdorf, Hauptstraße 12,
           91350 Gremsdorf

Bitte bleiben Sie gesund!

Norbert Walter
Erster Bürgermeister

Neueröffnung in Mailach

- med. Fußpflege

Eva Mateja-Krafft
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  Satzung	zur	Regelung	von
    Fragen des örtlichen Gemeinde-
	 	 	 	verfassungsrechts	der
			 	Gemeinde	Gremsdorf

Vom	5.	Juni	2020
Die Gemeinde Gremsdorf erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 
1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 
1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), 
zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende Satzung:

§ 1 

Zusammensetzung des Gemeinderats
Der Gemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten 
Bürgermeister (§ 4) und 12 ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 3).

§ 2

Ausschüsse
(1)   Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledi-

gung seiner Aufgaben einen Rechnungsprüfungsaus-
schuss, bestehend aus 5 Mitgliedern des Gemeinde-
rats. 

(2)   Den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss führt ein 
vom Gemeinderat bestimmtes Ausschussmitglied.

(3)   Der Rechnungsprüfungsausschuss ist vorberatend tätig. 

(4)   Das Aufgabengebiet des Rechnungsprüfungsaus-
schusses besteht in der Prüfung der Jahresrechnung 
(örtliche Jahresprüfung, Art. 103 Abs. 1 GO). 

§ 3
Tätigkeit	der	ehrenamtlichen	Gemeinderats-

mitglieder; Entschädigung; Ortssprecher
(1)  1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder 

erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüs-
se. 2Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere 
Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer 
Vorschrift der Geschäftsordnung übertragen werden. 

(2)   Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für 
ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 
30,00 € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderats oder eines Ausschusses. 

(3)  1Gemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeit-
nehmerinnen sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz 
des ihnen entstandenen nachgewiesenen Verdienstaus-
falls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pauschalentschä-
digung von 10,00 € je volle Stunde für den Verdienstaus-
fall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit 
entstanden ist. 3Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen 
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil ent-
steht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäum-

ter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft aus-
geglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädi-
gung von 10,00 € je volle Stunde. 4Die Ersatzleistungen 
nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

(4)   Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten 
für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder 
nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekos-
tengesetzes. 

(5)   Die Absätze 2 bis 4 gelten für Ortssprecher entspre-
chend. 

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 

§	5
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.

§ 6
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 2Gleichzeitig 
tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts vom 23. Juni 2014 außer Kraft. 

Gemeinde Gremsdorf
Gremsdorf, 5. Juni 2020

gez.

Walter
Erster Bürgermeister

MARKT

LONNERSTADT

  Rathaus ist wieder
	 	 	 	regulär	geöffnet
Das	Rathaus	ist	wieder	montags	von	14.00	Uhr	-18.00	
Uhr	für	Sie	geöffnet.	
Bitte beachten Sie, dass der Zugang nur unter Einhal-
tung	 der	 gültigen	Hygienevorschriften	 (mit	Mund-	 und	
Nasenbedeckung,	sowie	Abstand	einhalten)	zulässig	ist.
Für Ihre Anliegen steht das Rathaus wie folgt zur Verfügung:

Email:     rathaus@markt-lonnerstadt.de
Tel:       09193 1400 (während der Amtsstunden)
Fax:      09193 698767
Mobil:     0151 19334818
Post:      Markt Lonnerstadt, Schulstraße 17,
         91475 Lonnerstadt

Bitte bleiben Sie gesund!

Regina Bruckmann
Erste Bürgermeisterin
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 B E K A N N T M A C H U N G

über die Aufhebung des Satzungsbeschlus-
ses, Billigung und die erneute Beteiligung 
der	Öffentlichkeit	und	der	Träger	öffentlicher	
Belange	gemäß	§	4a	Abs.	2,	§	3	Abs.	2	i.	V.	
mit	§	4	Abs.	2	BauGB
Der Marktgemeinderat Lonnerstadt hat in seiner Sitzung am 
08.06.2020 die Aufhebung des in der Sitzung vom 
27.04.2020 gefassten Satzungsbeschlusses beschlossen.

Gleichzeitig wurde die von der Valentin Maier Bauingenieure 
AG aus Höchstadt vorgelegte Entwurfsplanung zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Edelgraben I und II“ in 
der Fassung vom 08.06.2020 gebilligt und die öffentliche 
Auslegung, Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 i. V. 
mit § 4 Abs. 2 BauGB i. V. mit § 4a Abs. 2 BauGB beschlos-
sen.

Edelgraben I:

Im Bereich der Fl. Nr.: 857 (TF) und 858 (TF), Gemarkung 
Lonnerstadt, wird als Gewerbegebiet ausgewiesen werden.

Edelgraben II:

Im Bereich der Fl. Nr.: 853 (TF) und 855 (TF), Gemarkung 
Lonnerstadt, wird als Gewerbegebiet ausgewiesen und im 
Bereich der Fl. Nr.: 853 (TF), 854 (TF) und 855 (TF), Gemar-
kung Lonnerstadt, wird als Sondergebiet ausgewiesen wer-
den.

Das gesamte Planungsgebiet liegt am südwestlichen Orts-
rand von Lonnerstadt.

Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden 
kleinflächig im Eingriffsraum, großflächig auf einer Teilfläche 
der Fl.-Nr. 928, Gemarkung Lonnerstadt, festgesetzt:

Die Entwurfsplanung in der Fassung vom 08.06.2020 liegt 
nebst Begründung, Schallschutzgutachten, Hochwassersi-
mulation und Umweltbericht sowie mit den bereits vorlie-
genden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom	29.06.2020	bis	
31.07.2020 in der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. 
d. Aisch, Bahnhofstr. 18, 91315 Höchstadt, Zimmer Nr. 
2.03, sowie im Rathaus in Lonnerstadt, Schulstraße 17, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen - 
schriftlich oder zur Niederschrift - abgegeben werden.

Die Unterlagen sind nach § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB zusätz-
lich im Internet auf der Homepage des Marktes Lonnerstadt 
unter https://www.markt-lonnerstadt.de/aktuelles/bauleit-
planverfahren/ im oben genannten Zeitraum eingestellt.

Im	 Rahmen	 des	 verfahrensbegleitenden	 Umweltbe-
richtes	 nach	 §	 2a	 BauGB,	 wurden	 Informationen	 zu	
folgenden	 Umweltbelangen	 zusammengetragen	 und	
berücksichtigt:

•  Einordnung des Plangebietes in den Naturraum, Erläute-
rung topographischer Rahmenbedingungen.

•  Schutzgut Fläche: Einordnung der beanspruchten Flä-
chendimension, Erörterung der Bedarfssituation

•  Schutzgut Boden: Angaben zur Ausgangssituation und zu 
natürlichen Bodenfunktionen; Beurteilung baubedingter 
Beeinträchtigungen; Darstellung geplanter Maßnahmen 
zum Schutz bzw. Entwicklung der örtlichen Bodenfunkti-
onen; Beurteilung anlagenbedingter Befestigungen und 
Versiegelungen.

•  Schutzgut Wasser: Darstellung der Ausgangssituation 
hinsichtlich Oberflächen- und Grundwasser; Darstellung 
der örtlichen Hochwassergefährdung; Darstellung von ge-
planten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen; Be-
urteilung von vorhabenbedingten Auswirkungen auf die 
natürlichen Grundwasserneubildungs- und schutzfunktio-
nen.

•  Schutzgut Klima und Luft: Darstellung der geländeklimati-
schen Ausgangssituation und der großklimatischen Rah-
menbedingungen; Beurteilung von vorhabenbedingten 
Auswirkungen auf Kaltluftproduktion, Kaltluftabfluss und 
Luftregenerationsfunktion.

•  Schutzgut Arten und Lebensräume: Erläuterung und Be-
wertung der aktuellen Lebensraumausstattung und Arten-
vorkommen im Plangebiet; Beurteilung von bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen der Bauleitplanung; 
Darstellung geplanter Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen; naturschutzfachliche Flächenbilanzierun-
gen, Ermittlung des naturschutzrechtlichen Kompensati-
onsbedarfs; Definition naturschutzrechtlicher Kompensa-
tionsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Eingriffs-
raumes.
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•  Schutzgut Landschaftsbild: Ermittlung der landschaftsäs-
thetischen Bestandswerte und Vorbelastungen im Ein-
griffsraum; Darstellung vorhabenbedingter Auswirkungen 
unter Berücksichtigung geplanter Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen.

•  Schutzgut Mensch: Darstellung des Siedlungsraumes 
bzw. der aktuellen Wohnumfeldsituation des Plangebie-
tes; Berücksichtigung der örtlichen Hochwassergefähr-
dung und immissionsschutzrechtlicher Schutzstationen 
im Wirkraum des geplanten Gewerbegebietes; Darstel-
lung von Auswirkungen des Planvorhabens auf die örtli-
che Wohnumfeldsituation.

•  Schutzgut Kultur- und Sachgüter: Darstellung denkmal-
rechtlicher Anforderungen im Planungsraum; Beschrei-
bung planungsrelevanter Sachgüter (Leitungstrassen, 
Verkehrsachsen u. ä.) im Wirkungsraum des Vorhabens; 
Darstellung von Planauswirkungen.

• Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands im 
Plangebiet unter Beibehaltung der aktuellen Flächennut-
zung und -bewirtschaftung.

•  Zusammenfassung der Ergebnisse.
  Umweltbezogene Stellungnahmen von Trägern öffentli-

cher Belange und der Öffentlichkeit, die zur Planänderung 
im Rahmen des bisherigen Bauleitplanverfahrens vorge-
bracht wurden:

•  Stellungnahme (TÖB) Landratsamt Erlangen-Höchstadt, 
umweltfachliche Kernaussagen:

  Im Umweltbericht wird ein mittleres bis hohes Versicke-
rungspotential attestiert, aber die Möglichkeit einer Versi-
ckerung nicht genannt und geprüft.

•  Stellungnahme (TÖB) Regierung von Mittelfranken, um-
weltfachliche Kernaussagen:

  Unzulässige Einzelhandelsagglomerationen sind wir-
kungsvoll zu vermeiden.

•  Stellungnahme (TÖB) Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, umweltfachliche Kernaussagen:

  Bei Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht nehmen; ausgewie-
sene Ausgleichsfläche hat überdurchschnittliche Acker-
zahl; nicht als Ausgleichsfläche geeignet.

•  Stellungnahme (TÖB) Fischereiverband Mittelfranken e.V., 
umweltfachliche Kernaussagen: Ökologische Aufwertung 
der Ausgleichsfläche durch Feuchtbiotopkomplex lobens-
wert; nicht zu entnehmen, wie ganzjährig wasserführende 
Tümpel mit Wasser versorgt werden; Todesfalle für evtl. 
zukünftige Kleinfischarten; sinnvoller und glaubhafter wä-
re eine Aufwertung und Renaturierung von bestehenden 
ökologischen Strukturen, um wirkliche Biotopverbundsys-
teme zu erhalten; Kleine Weisach wäre dafür prädestiniert.

•  Stellungnahme (Öffentlichkeit) Privatperson, umweltfachli-
che Kernaussagen: 

  Kleine Weisach hat noch nie ein größeres Hochwasser 
verursacht; großes Problem ist der Vorfluter, Kleine Wei-
sach kann nicht abfließen; einzig sinnvolle Maßnahme ist 
eine Flutwand im Süden der B470.

Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflicht im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach § 
4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, so-
weit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die 
vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. Parallel hierzu wird den Trägern öffentlicher Belan-
ge nach § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben.

Lonnerstadt, 19.06.2020
Markt Lonnerstadt

Regina Bruckmann
Erste Bürgermeisterin

  Liebe Mitbürgerinnen,
    liebe Mitbürger,

wir, der neu gewählte Gemeinderat und die neu gewählte 
Bürgermeisterin, sind nun seit 01.05.2020 in Amt. Wir 
möchten auf diesem Wege einen wesentlichen Beschluss 
der konstituierenden Sitzung erneut öffentlich machen und 
alle Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit werben.

In unserem Gremium wurden zwei Arbeitskreise gegründet, 
die von den stellvertretenden Bürgermeistern geleitet werden:

Infrastruktur,	Verkehr	und	Umwelt:
2.	Bürgermeister	Günter	Rost

Dorfgemeinschaft:
3.	Bürgermeister	Gerrit	Hoppe

Wir hoffen dabei auf Ihre Unterstützung und auf eine breite 
Teilnahme. Lassen Sie Ihr Wissen und Ihre Ideen in die Ent-
wicklung der Marktgemeinde einfließen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind bisher öffentliche Ver-
sammlung leider nicht möglich. Dies wird natürlich zu gege-
bener Zeit nachgeholt.

Bereits jetzt haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit mitzuteilen oder auch per Mail Denkansätze 
oder Ideen zukommen zu lassen. Im kommenden Mittei-
lungsblatt werden wir Sie über die ersten Schwerpunkte der 
Arbeitskreise und das weitere Vorgehen informieren. 
Es bleibt stets offen, dem Arbeitskreis beizutreten oder auch 
diesen wieder zu verlassen. Man kann sich auch nur an ein-
zelnen Themen beteiligen. 
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Wir werden auch regelmäßig im Amts- und Mitteilungsblatt 
über die Fortschritte berichten und freuen uns auf Ihre rege 
Teilnahme und Rückmeldungen.

Regina Bruckmann
Erste Bürgermeisterin
Mobil 0151/19334818
Rathaus@markt-lonnerstadt.de

Günter Rost
2. Bürgermeister  
Mobil 0172 8432321  
guenter.rost@spd-ubl.de  

Gerrit Hoppe
3. Bürgermeister
Mobil 0177 6250840
gerrit.hoppe@t-online.de

  Straßensperre
    in der Schillerstraße
Die Schillerstraße wird bis	zum	15.08.2020	 für den Fahr-
zeugverkehr vollständig gesperrt.

Um Beachtung wird gebeten.

Ordnungsamt

  Winterdienst für den Bereich
	 	 	 	des	Marktes	Lonnerstadt	und
    aller Ortsteile
Der Winterdienst für die kommenden drei Winter (2020/2021, 
2021/2022 und 2022/2023,	 jeweils	 vom	 01.11.	 bis	
31.03.) des Marktes Lonnerstadt und der Ortsteile Ailsbach, 
Fetzelhofen und Mailach wird neu vergeben.

Interessenten werden gebeten, ihre Angebote unter Angabe 
der vorhandenen Winterdienstausstattung bis spätestens 
03.07.2020	 an das Liegenschaftsamt der Verwaltungsge-
meinschaft Höchstadt a. d. Aisch, Bahnhofstraße 18, 
91315 Höchstadt a. d. Aisch zu senden. 

Bruckmann
Erste Bürgermeisterin

MARKT

MÜHLHAUSEN

  Fundsache

In einem Ortsteil von Mühlhausen wurde Geld gefunden. 

Informationen hierzu erteilt das Fundamt der Verwaltungs-
gemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch,
Telefonnummer: 09193 629-31.

  Rathaus	ist	wieder	geöffnet
Das Rathaus ist wieder zu den bekannten Zeiten für Sie 
geöffnet. 

Bitte	melden	Sie	sich	vorher	telefonisch	im	Rathaus	an,	
damit	der	Personenkreis,	der	gleichzeitig	im	Rathaus	ist,	
überschaubar	bleibt	und	nachvollzogen	werden	kann.		
Bitte beachten Sie, dass der Zugang nur unter Einhal-
tung	 der	 gültigen	 Hygienevorschriften	 (tragen	 von	
Mund-	und	Nasenbedeckung	sowie	Abstand	einhalten)	
zulässig ist.

Für Ihre Anliegen steht das Rathaus wie folgt zur Verfügung:

Email:    rathaus@markt-muehlhausen.de
Tel:      09548 202 (während der Amtsstunden)
Fax:     09548 921028
Mobil:    0175 5495237 (nur in dringenden Fällen)
Post:     Markt Mühlhausen, Hauptstraße 2,
        96172 Mühlhausen

Bitte bleiben Sie gesund!

Klaus Faatz
Erster Bürgermeister

  Bekanntmachung
•  Sitzung des Marktgemeinderates Mühlhausen 
•  am Dienstag, den 23.06.2020, um 19:30 Uhr
•  in der Kulturscheune, Marktplatz 2, 96172 Mühlhausen 

Vorläufige	Tagesordnung:

I. Öffentliche Sitzung

1.   Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen
2.   Niederlegung der Ehrenämter als Marktgemeinderats-

mitglied und als 2. Bürgermeister
3.   Feststellung der Listennachfolge, Entscheidung über 

das Nachrücken des Listennachfolgers
4.   Vereidigung des Listennachfolgers
5.   Neuwahl 2. Bürgermeister
6.   Eventuell Neuwahl 3. Bürgermeister
7.   Vereidigung des 2. und evtl. des 3. Bürgermeisters
8.   Bauanträge
9.   Bauleitplanungen der Gemeinde
9.1.  4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Weißer 

Weg“ BA II; Aufstellungsbeschluss, Billigung und Wei-
terführung des Verfahrens

10.  Bauleitplanungen von Nachbarkommunen
11.  Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-

meindeverfassungsrechts
12.  Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat
13.  Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses
14.  Weitere Entwicklung des Bauhofs
15.  Bekanntgaben und Informationen

II. Nicht öffentliche Sitzung

Mühlhausen, 15.06.2020
Markt Mühlhausen

Jakob, 3. Bürgermeister
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  Gemeindeparkplatz
			 	am	Sportplatz
Es wird festgestellt, dass der Gemeindeparkplatz am Sport-
platz (Dr. – Pfannenmüller – Straße) immer wieder von Dau-
erparkern genutzt wird.

Bitte beachten Sie die Beschilderung! Dieser	Parkplatz	ist	
nicht	für	Dauerparker!

Klaus Faatz
Erster Bürgermeister

  Neue	Vorfahrtsregelung
Die	Vorfahrtsregelung	im	Lochweg,	Apfelweg	und	Bir-
kenweg	wird	mit	sofortiger	Wirkung	geändert!

Die bisherige Regelung ist somit aufgehoben. Ab	 sofort	
wird	eine	„Rechts-vor-	Links-Regelung“	eingeführt.	

Wir bitten um Beachtung!

MARKT

VESTENBERGSGREUTH

  Rathaus ist wieder
	 	 	 	regulär	geöffnet
Das	 Rathaus	 ist	 wieder	 dienstags	 von	 14.00	 Uhr	
-18.00	Uhr	für	Sie	geöffnet.	
Bitte beachten Sie, dass der Zugang nur unter Einhal-
tung	der	gültigen	Hygienevorschriften	 (mit	Mund-	und	
Nasenbedeckung,	sowie	Abstand	einhalten)	zulässig	ist.
Für Ihre Anliegen steht das Rathaus wie folgt zur Verfügung:

Email:     rathaus@vestenbergsgreuth.de
Tel:       09163/995406 (während der Amtsstunden)
Fax:      09163/995407
Mobil:     0171 625 83 52
Post:      Markt Vestenbergsgreuth, Dutendorfer Str. 22,
         91487 Vestenbergsgreuth

Bitte bleiben Sie gesund!

Helmut Lottes
Erster Bürgermeister

  Fundsache

In einem Ortsteil von Vestenbergsgreuth wurden eine Brille 
und ein Messer gefunden. 

Informationen hierzu erteilt das Fundamt der Verwaltungs-
gemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch,
Telefonnummer: 09193 629 31.

  Satzung	zur	Regelung	von	Fra-
    gen des örtlichen Gemeinde-
	 	 	 	verfassungsrechts	des	Marktes		
    Vestenbergsgreuth

Vom 8. Juni 2020

Der Markt Vestenbergsgreuth erlässt aufgrund der Art. 20a 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 
Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-
1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende Satzung:

§ 1 

Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Marktgemeinderat besteht aus dem ehrenamtlichen ersten 
Bürgermeister (§ 3) und 12 ehrenamtlichen Mitgliedern (§ 2).

§ 2 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglie-

der; Entschädigung; Ortssprecher

(1)  1Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Marktgemeinderats-
mitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Be-
ratungen und Entscheidungen des Marktgemeinderats 
und seiner Ausschüsse. 2Außerdem können einzelnen 
Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Überwa-
chungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Ge-
schäftsordnung übertragen werden. 

(2)  Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhal-
ten für ihre Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld 
von je 30,00 € für die notwendige Teilnahme an Sitzun-
gen des Marktgemeinderats oder eines Ausschusses. 

(3)  1Marktgemeinderatsmitglieder, die Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerinnen sind, haben außerdem Anspruch auf 
Ersatz des ihnen entstandenen nachgewiesenen Ver-
dienstausfalls. 2Selbstständig Tätige erhalten eine Pau-
schalentschädigung von 10,00 € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer berufli-
chen Tätigkeit entstanden ist. 3Sonstige Marktgemein-
deratsmitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch 
das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-
nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhal-
ten eine Pauschalentschädigung von 10,00 € je volle 
Stunde. 4Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz wer-
den nur auf Antrag gewährt.

(4)  Die ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder erhal-
ten für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder 
nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekos-
tengesetzes. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für Ortssprecher entspre-
chend. 

§ 3 
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Ehrenbeamter. 

§ 4
Weitere Bürgermeister

Die weiteren Bürgermeister sind Ehrenbeamte.
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§	5
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 2Gleichzeitig 
tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts vom 30. Juni 2014 außer Kraft. 

Markt Vestenbergsgreuth
Vestenbergsgreuth, 8. Juni 2020

gez.

Helmut Lottes
Erster Bürgermeister

Stellenausschreibung

Der Markt	Vestenbergsgreuth	sucht für die ge-

meindliche Kindertagesstätte 

zum 01.09.2020

eine/n Erzieher/in (m/w/d) 

zum 01.10.2020

eine/n Kinderpfleger/in (m/w/d) 

mit 36 Std./Woche für den Krippenbereich.

Die Einstellungen erfolgen vorerst befristet für 

ein Jahr. Wir suchen motivierte, flexible und be-

lastbare Persönlichkeiten, die Freude am Beruf 

haben sowie Team- und Kooperationsfähigkeit 

mitbringen.

Wir freuen uns auf Ihre

aussagekräftige Bewerbung: 

greutherwichtel@vestenbergsgreuth.de 

Kindertagesstätte Greuther Wichtel, 

Dutendorfer Straße 20,

91487 Vestenbergsgreuth

GEMEINDE

GREMSDORF

  Freiwillige  Feuerwehr Buch

Absage	Johannisfeuer	und	Kirchweih	2020
Aufgrund der Corona Pandemie und der aktuellen Bestimmun-
gen hat sich die Vorstandschaft der FF Buch entschlossen, 
das traditionelle Johannisfeuer am 19.06.2020	und	die	dies-
jährige	Kirchweih	vom	19.09.	–	21.09.2020	abzusagen.
Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf Ihren Besuch im 
kommenden Jahr!

Die Vorstandschaft

MARKT

LONNERSTADT

  Erster	Kindergottesdienst
			 		am	Sonntag,	28.	Juni	2020!
Wir wollen mit Euch wieder zusammen Kindergottesdienst 
feiern.

Ein bisschen anders wird es sein, weil wir ja jetzt bestimm-
te Regeln haben, an die wir uns halten müssen: z.B. Ab-
stand halten, Mund- und Nasenschutz tragen. 

Das Wichtigste in Kürze:

•  Wer teilnehmen möchte, muss sich bitte über die Whats-
App-Gruppe oder im Pfarramt telefonisch anmelden 
(09193 5179). Wegen der Abstandsregeln kann nur eine 
begrenzte Anzahl an Kindern kommen.

•  Der Kindergottesdienst beginnt um 09:30 Uhr gleich im 
Gemeindehaus.

•  Kindergartenkinder brauchen eine erwachsene Begleit-
person. 

•  Schulkinder und Erwachsene müssen Mund- und Nasen-
schutz tragen.

Wir freuen uns trotzdem schon sehr auf Euch und wün-
schen Euch eine gesegnete Zeit und schöne Ferien.

Euer Kigo-Team

  TSV	Lonnerstadt	1948	e.	V.		 	
	 	 	 		informiert
• Wiederaufnahme	des	Sportbetriebs	
Ab	 dem	 22.	 Juni	 2020	 beginnen wir im Bereich Brei-
tensport in ausgewählten Gruppen testweise wieder mit 
dem Trainingsbetrieb. Neben der Lauf- und Walkinggruppe 
startet die Gruppe Speedfit und Gesundheitsgymnastik un-
ter Einhaltung aller Schutz- und Hygieneregeln.

Alle restlichen Gruppen starten, nach aktuellem Stand, wie-
der nach den Sommerferien.

Weitere Informationen gibt auch gerne Elena Haberkamm 
(0175/6084129).

Der Fußballbetrieb startet nach aktuellem Gesundheits-
stand ab dem 03.August mit dem Training. Die Wiederauf-
nahme der laufenden Saison im Seniorenbereich ist für den 
01. September geplant.

• Terminverschiebung	Generalversammlung
Die für den 26. Juni geplante Generalversammlung wird in 
den Herbst verschoben. Den genauen Termin geben wir 
rechtzeitig bekannt.

TSV Lonnerstadt - Vorstandschaft
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MARKT

VESTENBERGSGREUTH

  Kirchweih	2020	in	Fricken-
			 		höchstadt	–	entfällt
Aufgrund der bekannten Corona-Situation fällt die Kirchweih 
in Frickenhöchstadt dieses Jahr aus.

Die für Freitagabend geplante Veranstaltung mit Ines Proc-
ter haben wir uns für 2021 schon mal gesichert. Die für 
2020 bereits erworbenen Karten können zurückgegeben 
werden, bzw. behalten für 2021 ihre Gültigkeit.

•  Das	Dorfhaus	bleibt	auch
	 	 erstmal	weiterhin	geschlossen
Die staatlichen Vorgaben lassen ein gemütliches Beisam-
mensein – so wie wir es gewohnt sind – noch nicht zu. Un-
sere Empfehlung: Geht stattdessen ins Wirtshaus oder auf 
einen Keller und lasst die Mitbürger, die davon leben müs-
sen, etwas verdienen!

Dorfverein Frickenhöchstadt und Umgebung

  1.	FC	Frimmersdorf	e.V.			 	 	 	
Auf Grund der aktuellen Situation und deren
einhergehenden Einschränkungen sehen wir uns gezwun-
gen, unsere Festlichkeiten in Frimmersdorf abzusagen.

Dies betrifft die Sonnwendfeier am 19.06.2020, die Feier 
zum 40jährigen Vereinsbestehen des FC Frimmersdorf am 

  FF	Lonnerstadt	informiert		
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

leider müssen wir aufgrund der aktuellen Lage unser dies-
jähriges Sonnwendfeuer am	20.06.2020	absagen.

Alle Übungen und Monatsversammlungen werden ebenso 
bis auf weiteres ausgesetzt.

Die Vorstandschaft

• Malwettbewerb

Für die rege Teilnahme an unserem Malwettbewerb möch-
ten wir uns herzlich bedanken. Es wurden viele schöne Bil-
der gemalt und bei uns abgegeben, diese können noch ei-
ne Weile am Feuerwehrhaus bewundert werden.

Die Gewinner:
1x    Planschbecken füllen:  Milena Neudörfer
10€   Gutschein Bastelstübchen:  Lotta Thoma
1x    Eis bei Gasthaus zur Sonne:  Jonas Ganzmann
     Noah Gittelbauer, Kaya Plätzer, Linus Reif, Isabelle Bär
1x    Bonbons bei Elsbeth Müller:  Theresa Seubert
     Klara Konrad, Diana Rupprecht, Laura Schaubschläger,
     Charlotte Kaiser

Die Gutscheine könnt ihr in den nächsten Tagen in eurem 
Briefkasten finden. Mit dem Gewinner des 1. Preises werden 
wir uns zwecks Terminvereinbarung in Verbindung setzen.

Alle Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, finden in den 
nächsten Tagen einen kleinen Trostpreis in ihrem Briefkasten.

Eure Feuerwehr Lonnerstadt

  Blaulichtfest
	 	 	 	der	FF	Fetzelhofen	-	Ailsbach
 
Auf Grund der Corona-Pandemie kann das alljährliche Blau-
lichtfest bedauerlicherweise nicht stattfinden.
 
Wir bedanken uns für Euer Verständnis und freuen uns, Euch 
alle nächsten Jahr wieder in Fetzelhofen begrüßen zu dürfen.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Die Vorstandschaft

  Absage	des	Konzertes	des
				Gitarrenworkshops
Das für Sonntag,	 28.6.20	 angekündigte	 Gitarrenkon-
zert in der ev. Maria Kilian Kirche in Mühlhausen muss auf-
grund der Corona-bedingten Einschränkungen leider in die-
sem Jahr entfallen.

  CVJM	Mühlhausen	e.V.
		 	 	informiert
Hauptstr.	29,	www.cvjm-mühlhausen.de
www.instagram.com/cvjm_muehlhausen

Unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Hygienemaß-
nahmen finden jeden Sonntag zwei Gottesdienste im CVJM 
statt:

Gottesdienst	1
von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr (mit Kindergottesdienst) 

Gottesdienst	2
von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 

Mit Video-Übertragung in den Mutter-Kind-Raum für Eltern 
mit Kleinkindern. Mundschutz ist zu tragen (bitte selbst mit-
bringen)!

Nähere Informationen unter www.cvjm-mühlhausen.de  
oder unter Telefonnr. 09548/6055.

Fast alle weiteren Veranstaltungen sind bis auf weiteres ab-
gesagt. Der Jugendkreis findet online statt.
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04.07.2020 sowie das Dorffest, welches vom 24. – 
26.07.2020 geplant war.

Auch der Spielbetrieb unserer Fußballmannschaften ist bis 
auf Weiteres ausgesetzt.

Die Vorstandschaft

• Sportplatzarbeiten	am	20.06.2020
Am Samstag,	20.06.2020,	ab	9:00	Uhr, wollen wir rund 
um den Sportplatz aufräumen und auch Mäharbeiten 
durchführen. 

Auf viele fleißige Hände freut sich der FCF.

Die Vorstandschaft

  Auf	in	die	Bücherei	–
			 		Lesen	macht	Spaß!
Wir	haben	wieder	geöffnet!
Evangelische Bücherei im Gemeindehaus Kleinweisach. 
Ausleihen für jedermann kostenlos!

Öffnungszeiten:	Dienstag,	von	17.00	–	18.30	Uhr

Auf unserer Homepage unter der Rubrik „Bücherei“ finden 
Sie alle unsere Bücher verzeichnet, einschl. der Neuerschei-
nungen. Sie können somit schon zu Hause heraussuchen, 
welches Buch Sie bei uns ausleihen wollen. 

  TSV Vestenbergsgreuth e.V.  

Leider kam es in den letzten Wochen auf unserem
Sportgelände (Fußballplatz, Tennisplatz) und den angren-
zenden Flächen immer wieder zu kleineren Sachbeschädi-
gungen und weiteren Vorfällen.
 
Des Weiteren landen immer wieder Gegenstände auf unse-
ren Sportstätten, die zu Verletzungen und Schäden führen 
können.
 
Wir bitten dringend um Unterlassung, um nicht weitere 
Maßnahmen ergreifen zu müssen.
 
Die Vorstandschaft

  FFW	Kleinweisach	informiert
Das traditionelle Sonnwendfeuer findet aufgrund der Be-
schränkungen wegen dem Coronavirus in diesem Jahr lei-
der nicht statt. 

Wir bitten um Verständnis und wünschen allen unseren bis-
herigen und zukünftigen Gästen viel Gesundheit  -  bis 
nächstes Jahr dann. 

Die Vorstandschaft

AUS DEN

NACHBARGEMEINDEN

  FFW	Sterpersdorf	informiert
Aufgrund der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie muss 
die FFW Sterpersdorf folgende Veranstaltungen in 2020 lei-
der absagen:

26.07.2020 -        > Ausflug zum Flughafen München

25.09. – 27.09.2020 -  > Kerwa und 125 Jahre
                    FFW Sterpersdorf

Die Veranstaltungen werden in 2021 nachgeholt. 

Franz Huschka, FFW Sterpersdorf
1. Vorsitzende

  Evang.-Luth.	Kirchengemeinde			 		
	 	 			St.	Matthäus	Neuhaus	informiert
• Bürozeiten	im	Pfarramt
Das Büro ist wieder am Dienstag	(15:30 – 17:00 Uhr) und 
Donnerstag	 (14:00 – 16:00 Uhr) besetzt und telefonisch 
erreichbar.

Für den Publikumsverkehr ist das Büro allerdings geschlos-
sen. Mit Ihren Anliegen können Sie uns telefonisch unter 
09195 2349 oder per E-Mail  pfarramt.neuhaus@elkb.de 
erreichen.

• Gottesdienste	in	besonderer	Form
In unserer Gemeinde werden wieder Gottesdienste in be-
sonderer Form gefeiert. Unter anderem bedeutet das die 
Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern vor und 
während des gesamten Gottesdienstes. Die Gottes-
dienst-Teilnehmer müssen während des Gottesdienstes ei-
ne Mund-Nasen-Bedeckung (Mundschutz) tragen. Der Ge-
meindegesang soll weitgehend reduziert werden.

Um die Abstandsregeln einzuhalten werden Sitzplätze mar-
kiert. Unsere Kirchendienst-Mitarbeiter weisen die Besucher 
in die Sitzplätze ein, damit auch auf den Laufwegen der Ab-
stand eingehalten wird. Bitte folgen Sie unbedingt den An-
weisungen der Mitarbeiter.

Aufgrund der Regelungen kann kein Gottesdienst im Got-
tesdienstraum des Gemeindezentrums Adelsdorf gehalten 
werden, da der Raum zu klein ist.

Die Teilnehmerzahl bei Gottesdiensten in der Kirche in Neu-
haus ist auf 22 Personen begrenzt. Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass nach Erreichen der Gesamtzahl keine weite-
ren Personen in die Kirche eingelassen werden können.

Wir empfehlen Personen, die weiterhin nicht an einem ge-
meinsamen Gottesdienst teilnehmen möchten – beispiels-
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weise, weil sie zu einer Risikogruppe gehören oder Kontakt 
lieber weitgehend meiden möchten – von Gottesdiensten in 
Rundfunk und Fernsehen sowie im Internet Gebrauch zu 
machen.

• Haushaltsplan	2020
Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 liegt zur Einsichtnah-
me in der Zeit vom 22.06.2020 bis 05.07.2020 zur Einsicht-
nahme aus. Da das Pfarrbüro aufgrund der Corona-Maß-
nahmen für den Publikumsverkehr geschlossen ist, bitten 
wir, bei Interesse einen Termin mit Pfarrer Arnold, Telefon 
09195 / 8851877, zu vereinbaren.

  Übung	der	US-Streitkräfte
Das „Maneuver Management der US Army Europe-Wiesba-
den“ teilt mit, dass die US-Streitkräfte auf dem Gebiet des 
Landkreises Erlangen-Höchstadt folgende Übung durchführen:

Zeitpunkt:		 	 	 	 	 Mittwoch, 01.07.2020
              bis Freitag, 31.07.2020
Art der Übung:  Helikopter- und Fallschirmübung
              (Nachtübung)

Fahrzeuge:       4 Räderfahrzeuge
Luftfahrzeuge:  12 Hubschrauber mit Außenlandung

Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, 
Fundmunition oder dergleichen ausgehen können, wird hin-
gewiesen. Vor dem Berühren, Aufheben oder Transportieren 
derartiger Gegenstände wird gewarnt.

Etwaige Bedenken gegen die Übung sind dem Landratsamt 
Erlangen-Höchstadt, Sachgebiet Öffentliche Sicherheit, 
Herrn Stefan Kolb, unter Bezugnahme auf das Aktenzei-
chen 30 070 mitzuteilen.

Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, 
Schäden an privaten Straßen und Wegen sowie für sonsti-
ge Schäden sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb 
eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei 
der Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem 
Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden und 
der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei 
der Schadensregulierungsstelle des Bundes anzumelden.

Zur	Schadensabwicklung	erteilen	nähere	Auskunft:
•  die jeweilige Gemeinde,
•  die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schadensre-

gulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Rudol-
phstr. 28-30, 90408 Nürnberg und 

•  der Manöverbeauftragte der US Army, Torsten Lübke, Te-
lefon 09802 83-2634

Beschwerden	 hinsichtlich	 Fluglärm	 können	 einge-
reicht werden bei:

Kommando Unterstützungsverbände Luftwaffe, Gruppe 
Flugbetrieb in der Bundeswehr, Luftwaffenkaserne Köln-
Wahn 525/22, 51127 Köln, Telefon : 0800 8620730 (gebüh-
renfrei), Email fliz@bundeswehr.org.

GEMEINDE

GREMSDORF

  Katholische
					Pfarrei	St.	Ägidius	-	Gremsdorf
Freitag,	19.06.	2020
17:30 Uhr  Pfarrkirche – Herz Jesu Andacht

Samstag,	20.06.	2020	-	12.	Sonntag	im	Jahreskreis
17:30 Uhr  Pfarrkirche – Vorabendmesse f. + Joseph Sch-

mitt, f. + Erhard u. Angela Knoll

Dienstag,	23.06.	2020
19:00 Uhr  Pfarrkirche – Werktaggottesdienst

Freitag,		26.06.	2020
17:30 Uhr  Pfarrkirche – Herz Jesu Andacht

Samstag,	27.06.	2020	-	13.	Sonntag	im	Jahreskreis
17:30 Uhr  Pfarrkirche – Vorabendmesse f + Andreas Zindi-

kus mit Angehörigen, f. + Kunigunda Lorz, f.+-
Kathi und Hans Litz

Dienstag,	30.06.	2020
19:00 Uhr  Pfarrkirche – Werktaggottesdienst f. Leb. u. 

+Langgut und Beßler
  
Samstag,	04.07.	2020	-	14.	Sonntag	im	Jahreskreis
17:30 Uhr  Pfarrkirche – Vorabendmesse f. + Katharina Rö-

del mit Angehörigen, Dankamt

Sonntag,	05.07.	2020
14:00 Uhr  Pfarrkirche, Taufe von Leonhard Radloff

MARKT

LONNERSTADT

  Evang.-Luth.
			 	Pfarramt	Lonnerstadt
Sonntag,	21.06.20	-	2.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer Sauer

Donnerstag,	25.06.20
16-18 Uhr  Bücherei

Sonntag,	28.06.20	-	3.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer Sauer,
         glz. Kindergottesdienst 

Donnerstag,	02.07.20
16-18 Uhr  Bücherei

Sonntag,	05.07.20	-	4.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer Sauer
11.00 Uhr  Taufe von Mara Rößner
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Vereine / Veranstaltungen / Verbände

MARKT

MÜHLHAUSEN

  Pfarrei St. Gertrud
	 	 in	der	Notkirche	„Hl.	Josef	der	Arbeiter“	in		
  Mühlhausen

Zurzeit finden in der Notkirche in Mühlhausen keine Gottes-
dienste statt.

  CVJM	Mühlhausen	e.V.
Unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Hygienemaß-
nahmen finden jeden Sonntag zwei Gottesdienste statt:

Gottesdienst	1
von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr (mit Kindergottesdienst)

Gottesdienst	2
von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

MARKT

VESTENBERGSGREUTH

  Evang.-Luth.	Kirchengemeinden
	 	 Kleinweisach-Altershausen-Pretzdorf
Wir weisen darauf hin, dass alle Gottesdienstbesucher an 
die Maskenpflicht gebunden sind und im Gottesdienst auf 
den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand achten!

Sonntag,	21.06.2020	-	2.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.30 Uhr  Gottesdienst in Kleinweisach

Sonntag,	28.06.2020	-	3.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.00 Uhr   Gottesdienst in Pretzdorf mit Pfarrer Georg 

Salzbrenner
10.15 Uhr   Gottesdienst in Altershausen mit Pfarrer Georg 

Salzbrenner

Sonntag,	05.07.2020	-	4.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.30 Uhr  Gottesdienst in Kleinweisach

  Evang.-Luth.
			 	Pfarramt	Schornweisach	
Sonntag,	21.06.2020	-	2.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.00 Uhr  Gottesdienst in Schornweisach 
10.15 Uhr  Gottesdienst in Vestenbergsgreuth mit KiGo

Sonntag,	28.06.2020	–	3.	Sonntag	nach	Trinitatis
09.00 Uhr  Gottesdienst in Schornweisach
10.15 Uhr  Gottesdienst in Vestenbergsgreuth mit KiGo

AUS DEN

NACHBARGEMEINDEN

  Kath. Pfarramt
	 	 	 	St.	Georg	Höchstadt	a.d.	Aisch		
Sonntag,	21.06.2020
08.30 Uhr  St. Georg, Hl. Messe
10.30 Uhr  St. Georg, Pfarrgottesdienst
14.00 Uhr  St. Georg, Herz-Jesu-Andacht
19.30 Uhr  Lourdesgrotte, Hl. Messe (bei schlechtem Wet-

ter in St. Georg)

Sonntag,	28.06.2020
08.30 Uhr  St. Georg, Hl. Messe
10.30 Uhr  St. Georg, Pfarrgottesdienst
10.30 Uhr  Lourdesgrotte, Kinderwortgottesdienst
14.00 Uhr  St. Georg, Andacht zu Ehren der Hl. Apostel
19.30 Uhr  Lourdesgrotte, Hl. Messe (bei schlechtem Wet-

ter in St. Georg)

Sonntag,	05.07.2020
09.00 Uhr  St. Georg, Einzug der Erstkommunikanten u. 

Erstkommunionfeier (Fest-/Pfarrgottesdienst)
10.30 Uhr  St. Georg, Hl. Messe
17.00 Uhr  Lourdesgrotte, Dankandacht der Erstkommuni-

onkinder
19.30 Uhr  Lourdesgrotte, Hl. Messe (bei schlechtem Wet-

ter in St. Georg)

  Evang.-Luth.	Kirchengemeinde
    St. Matthäus Neuhaus
  
Sonntag,	21.06.2020
10:00 Uhr   Gottesdienst in Neuhaus  

Sonntag,	28.06.2020
10:00 Uhr   Gottesdienst in Neuhaus  
17:00 Uhr   Gottesdienst im Freien am Gemeindezentrum
          in Adelsdorf  

Sonntag,	05.07.2020
10:00 Uhr   Gottesdienst in Neuhaus  

Nähere	Informationen	erhalten	Sie	unter	„Nachbarge-
meinden“

  St.	Gertrud	Wachenroth
Sonntag,	21.06.20,	10.00	Uhr  Gottesdienst
Sonntag,	28.06.20,	10.00	Uhr  Gottesdienst

  St.Vitus	Sterpersdorf	
Sonntag,	21.06.20,	9:30 Uhr  HM 
Sonntag,	28.06.20,	9:30 Uhr  HM 
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Kirchliche Nachrichten / Anzeigen

  Christustreff	der	Stadtmission
    in Höchstadt
  
Unter Berücksichtigung der Sicherheitsauflagen finden wie-
der Gottesdienste statt.

Bitte Mund-Nasen-Bedeckung tragen!
 
Sonntag,	21.06.2020,	10.00	Uhr
Gottesdienst, Predigt: Mirjam Born

Sonntag,	28.06.2020,	10.00	Uhr	
Gottesdienst, Predigt: Andreas Sucker

Sonntag,	05.07.2020,	10.00	Uhr	
Gottesdienst, Predigt: Pastor Florian Born

Für die vielen Zeichen der Anteilnahme,

Verbundenheit und Freundschaft, die wir nach dem Tod

meines Mannes, unseres Vaters und Schwiegervaters, Bruders sowie Cousin

Karl Roth
*21.01.1958     19.04.2020

erfahren durften, danken wir ganz herzlich.

 

Unser besonderer Dank gilt den ganzen Familienangehörigen,

Arbeitskollegen, Freunden und Nachbarn sowie allen,

die uns dabei durch Taten und Worte unterstützt haben.

Lonnerstadt, den 15.06.2020                                                 Familie Roth

Wegen der momentanen Corona-Pandemie

konnte ich meinen

80.	Geburtstag
im kleinen Kreise feiern.

Herzlichen Dank
allen Gratulanten für die gutgemeinten Glückwünsche. 

Bleibt alle gesund.

Ewald Schuler Gremsdorf Mai 2020
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Anzeigen

Danksagung
Magdalena (Lina) Winkler

* 3. 4. 1935     † 3. 6. 2020

Herzlich möchten wir uns bei allen bedanken, die unserer Mutter, 

Schwiegermutter, Oma Ihre Trauer auf vielfältige Weise zum 

Ausdruck brachten, und sie auf ihrem letzten Weg, auch wenn es 

für viele nur in Gedanken sein konnte, begleitet haben.

Ein besonderer Dank geht an

– Pfr. Georg Salzbrenner für die Begleitung zur Ruhestätte

– den Posaunen aus Gleißenberg

– dem P egedienst Burghaslach Rimbachgrund 

Ganz lieben Dank an alle.

 Heidi Hartlehnert mit Familie

 Alfred Winkler mit Familie

Danke

möchten wir allen Freunden, Nachbarn und Bekannten sagen,die sich in stiller Trauer

 mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Heinz Bohnenstengel
                                               * 19. Mai 1929                          +7. Mai 2020

Danke möchten wir auch der Palliavita mit ihrem Team sowie dem 

 Bestattungsinstitut Utzmann für die Durchführung der Trauerfeier sagen.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Die an uns übergebenen Geldspenden werden wir an die Palliavita Erlangen weiterleiten.

    Erlangen / Buch im Juni 2020                                                   Rainer Bohnenstengel, Sabine Puhl

                                                                                                     mit Familien www.kilian-stuck.de

UNSERE LEISTUNGEN

91487 Vestenbergsgreuth
Telefon:  0 91 63 - 82 45 

Wir sind Mitglied

Wärmedämmung

Trocken- & Dachausbau

Innen- & Außenputz

Sanierung / Renovierung

Malerarbeiten

Gesünder Wohnen

Meisterbetrieb der Bauinnung












